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Pressemitteilung 
 
 
FDP/Volt fordert die Wiederöffnung der Kleinspielfelder auf der 
Bezirkssportanlage Mülfort 
 
Mönchengladbach, 11. Juni 2026 – Die anhaltende Vollsperrung der Kleinspielfelder 
auf der Bezirkssportanlage Mülfort sorgt für wachsenden Unmut im Stadtbezirk. Aus 
Sicht von FDP/Volt gibt es für die Sperrung keinen sachlichen Grund mehr: Ursprünglich 
hatte die Verwaltung die Felder Anfang des Jahres wegen maroder Tore gesperrt. Da 
diese Tore inzwischen restlos abgebaut wurden, ist die Unfallgefahr beseitigt. Dennoch 
bleiben die intakten Flächen verriegelt. 
 
Die Stadtverwaltung rechtfertigt den Zustand damit, dass die gesamte Anlage in der 
näheren Zukunft modernisiert werden soll. Ein konkreter Baustart steht jedoch noch 
nicht fest. Bis zur tatsächlichen Sanierung dürften noch Monate vergehen. Damit droht 
ein dauerhafter, rein bürokratisch bedingter Leerstand von wertvollen Sportflächen. 
Besonders bitter: Bereits vor rund drei Jahren wurde der benachbarte Naturrasen-
Bolzplatz dauerhaft geschlossen. 
 
Henning Haupts, Mitglied der FDP/Volt-Fraktion im Stadtbezirk Mönchengladbach-Süd, 
erklärt dazu: „Breitensport ist der soziale Kitt unserer Stadt. Wenn Sportstätten ohne 
klare Perspektive schließen, nehmen wir Kindern, Jugendlichen und Vereinen den 
sportlichen Raum für Begegnung. Nur weil die großen Baumaßnahmen irgendwann 
anstehen, darf der Freizeitsport heute nicht blockiert werden.“ 
 
Mit einem Antrag für die kommende Sitzung des Ausschusses für Freizeit, Sport und 
Bäder am 1. Juli 2026 fordert die FDP/Volt-Ratsfraktion daher die sofortige Freigabe der 
Kleinspielfelder. Die Flächen müssen bis zum tatsächlichen Baubeginn uneingeschränkt 
für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar gemacht werden. 


